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Nationales Vorwort 
 
Diese Europäische Norm EN 60745-2-5:2007 + A11:2009 hat sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als auch den einer ÖNORM gemäß 
NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu berücksichtigen. 
 
Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards. 
Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug 
genommene Ausgabe des Standards. 
 
Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist 
den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 
 
Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN ist zu beachten: 
– Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum 

Zeitpunkt der Herausgabe dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
ELEKTROTECHNIK/ÖNORM. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist der durch die Verordnungen zum 
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu 
berücksichtigen. 

– Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, 
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst. 

 
Europäische Normen (EN) werden gemäß den „Gemeinsamen Regeln“ von CEN/CENELEC durch 
Veröffentlichung eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN übernommen, wobei der Nummerierung der 
Zusatz ÖVE/ÖNORM bzw. ÖNORM vorangestellt wird.  
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Vorwort 

Der Text des Dokuments 61F/643/FDIS, künftige Ausgabe 4 von IEC 60745-2-5, ausgearbeitet von dem 
SC 61F „Safety of hand-held motor-operated electric tools“ des IEC/TC 61 „Safety of household and similar 
electric appliances“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen. 

Ein Änderungsentwurf, ausgearbeitet von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 61F, Sicherheit 
handgeführter und tragbarer motorbetriebener Elektrowerkzeuge, um diese Europäische Norm mit den 
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie in Übereinstimmung zu 
bringen, wurde der formellen Abstimmung unterworfen. 

Die kombinierten Texte wurden von CENELEC am 2006-11-01 als EN 60745-2-5 angenommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 60745-2-5:2003. 

Die hauptsächlichen Änderungen umfassen: Abschnitt 19, Mechanische Gefährdung, Klarstellungen bezüg-
lich der Schutzabdeckung; redaktionelle Änderungen in Anhang AA; die Ergänzung von Anhang M, Sicher-
heit von Aufnahmevorrichtungen für den Betrieb mit handgeführten motorbetriebenen Elektrowerkzeugen; 
redaktionelle Änderungen zur Anpassung an EN 60745-1:2006. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2007-11-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2009-11-01 

Diese Norm ist in zwei Teile unterteilt: 

Teil 1: Allgemeine Anforderungen, die die meisten handgeführten motorbetriebenen Elektrowerkzeuge (im 
Sinne dieser Norm einfach als Elektrowerkzeuge bezeichnet), die unter den Anwendungsbereich 
dieser Norm fallen könnten, miteinander gemeinsam haben; 

Teil 2: Anforderungen für einzelne Elektrowerkzeugtypen, die entweder die in Teil 1 angegebenen 
Anforderungen ergänzen oder sie ändern, um den besonderen Gefahren und Eigenschaften dieser 
besonderen Elektrowerkzeuge Rechnung zu tragen. 

Dieser Europäische Normentwurf wurde unter einem an CEN und CENELEC von der Europäischen 
Kommission und der Europäischen Freihandelszone erteilten Mandat ausgearbeitet und unterstützt die 
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EC, geändert durch 
Richtlinie 98/79/EG. Siehe Anhang ZZ. 

Die Übereinstimmung mit den Abschnitten von Teil 1 zusammen mit diesem Teil 2 liefert ein Mittel, um den 
festgelegten grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie zu entsprechen. 

CEN/TC 255 erstellt Normen für nicht-elektrisch angetriebene Kreissägen (EN 792-12). 

Achtung: Es können andere Anforderungen und andere EG-Richtlinien für Produkte gelten, die unter den 
Anwendungsbereich dieser Norm fallen. 

Diese Norm befolgt die Gesamtanforderungen von EN ISO 12100-1 und EN ISO 12100-2. 

Dieser Teil 2-5 muss in Verbindung mit EN 60745-1:2006 benutzt werden. Wo diese Norm die Begriffe 
„Ergänzung“, „Änderung“ oder „Ersatz“ verwendet, muss der relevante Text in Teil 1 dementsprechend 
angepasst werden. 
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Abschnitte, Tabellen und Bilder, die zusätzlich zu denen, die in Teil 1 aufgeführt sind, aufgenommen werden, 
sind mit 101 beginnend nummeriert; zusätzliche Anhänge sind mit AA, BB usw. versehen. 

Abschnitte, Tabellen und Bilder, die zusätzlich zu denen, die in IEC 60745-2-5 aufgeführt sind, aufgenommen 
werden, sind mit einem vorangestellten „Z“ versehen. 

Die Anhänge ZA und ZZ wurden von CENELEC hinzugefügt. 

ANMERKUNG Folgende Schriftarten werden in dieser Norm verwendet: 

– Anforderungen in Normalschrift; 

– Prüfungen in Kursivschrift; 

– Anmerkungen in Kleinschrift. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 60745-2-5:2006 wurde von CENELEC als Europäische Norm mit 
vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen angenommen, die nachstehend durch eine senkrechte Linie am 
linken Seitenrand des Textes gekennzeichnet sind. 

 

Vorwort zu A11 

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN 60745-2-5:2007 wurde vom Technischen Komitee CENELEC 
TC 116 (früher TC 61F) „Sicherheit handgeführter motorbetriebener Elektrowerkzeuge“ ausgearbeitet.  

Sie sollte die bestehende Norm an die neue Maschinenrichtlinie anpassen (Unterabschnitt 6.2.7.2 neu 
formuliert und Bild Z101 hinzugefügt) und Anhang ZZ auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erweitern. 

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung (als FprAB) unterworfen und von CENELEC am 
2009-11-17 als Änderung A11 zu EN 60745-2-5:2007 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2010-06-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der Änderung entgegenstehen, zurückgezogen 
werden müssen (dow): 2010-06-01 

Diese Europaïsche Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Europäischen Kommission und der 
Europäischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europäische Norm deckt grundlegende 
Anforderungen der EG-Richtlinien 98/37/EG (geändert durch EG-Richtlinie 98/79/EG) und 2006/42/EG ab. 
Siehe Anhänge ZZA und ZZB. 

Mit dieser Änderung A11:2009 kann Teil 2-5 in Verbindung mit EN 60745-1:2009 angewendet werden.  

Die Anhänge ZZA und ZZB wurden von CENELEC hinzugefügt. 

 

A
11
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1 Anwendungsbereich 

Es gilt dieser Abschnitt des Teils 1, ausgenommen wie folgt: 

Ergänzung: 

Diese Norm gilt für alle Typen von Kreissägen. Kreissägen werden nachstehend auch als Sägen bezeichnet. 
Diese Norm gilt nicht für Geräte zum Trennen, die mit Schleifscheiben genutzt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Es gilt dieser Abschnitt des Teils 1, ausgenommen wie folgt: 

Ergänzung: 

EN 847-1:1997, Maschinen-Werkzeuge für Holzbearbeitung – Sicherheitstechnische Anforderungen – Teil 1: 
Fräs- und Hobelwerkzeuge, Kreissägeblätter 

3 Begriffe 

Es gilt dieser Abschnitt des Teils 1, ausgenommen wie folgt: 

Zusätzliche Begriffe: 

3.101 
Kreissäge 
Elektrowerkzeug, das zum Schneiden unterschiedlicher Werkstoffe mit einem rotierenden, gezahnten 
Sägeblatt vorgesehen ist 

3.102 
Zahnkranzbereich 
die äußeren 20 % des Sägeblattradius 

3.103 
Führungsplatte 
Teil der Säge, mit dem die Kreissäge auf dem zu schneidenden Werkstück geführt wird (siehe Bild 113) 

3.104 
untere Schutzhaube 
bewegliche Sägeblattabdeckung, die in Schließstellung oder Ruhestellung sich im Allgemeinen unterhalb der 
Führungsplatte befindet 

3.105 
obere Schutzhaube 
feste und/oder bewegliche Sägeblattabdeckung(en), die sich oberhalb der Führungsplatte befinden 

3.106 
Spaltkeil 
in der Sägeblattebene angeordnetes Metallteil mit dem Ziel, zu verhindern, dass das Werkstück sich am 
hinteren Teil des Sägeblattes verklemmt 

3.107 
Kreissäge mit außen liegender Pendelschutzhaube 
Kreissäge, deren untere Schutzhaube im Betrieb außerhalb der oberen Schutzhaube geschwenkt wird (siehe 
Bild 101) 

 


